
2. Abtheilung. 2. Kapitel. 

Gefchichtlihe Entwirklung des Wallerrechts. 
1. Zuhalt und Umfang des Wafjerrechts. Sefetstiche Negeluug der 

Wafjerverwaltung. 

Beränderlich wie die Welle, die nicht am Boden haftet, in Jahrhunderte 
umfaffender gleihmäßiger Arbeit fruchtbare Aecker und Wiefen jehafft und in 
wenigen Augenbliden alte Kulturflächen in ertraglofe Sände verwandelt, find 
die Verhältniffe, ‚welche das DVorhandenjein der großen Ströme hervorruft. 
Dementjprechend unterliegen auch die Nechte, die diefe Verhältniffe regeln follen, 
vielfachen Wechjel. Smmer find die von der Natur felbit hergeftellten älteften 
Weltjtvaßgen bedeutfam für die Entwiclung der Anwohner und deren Zufanmen- 
faffung zu ftaatlichen Verbänden, fir ihre Beziehungen unter einander und zu 
den angrenzenden und entfernteren Nationen gewejen. Schiffahrt, Fijcherei und 
Handel auf der einen, die jtändige Bertheidigung von Haus und Hof gegen 
zerjtörende Hochfluthen und verderbliche Eisgänge auf der anderen Seite beein- 
fluffen in hohem Maße die gefanmte Lebensführung der Stromanlieger, ihren 
Handel, ihre mduftrie, ihren Ackerbau und ihr Necht. 

Smwieweit diefer Einfluß ein größerer oder geringerer tft, wird Durch 

zahlreiche Umftände bedingt. Die Dimenfionen der Ströme, die Mächtigfeit 
ihrer Zuflüffe, die Befchaffenheit ihres Untergrumdes und ihrer Ufer, das Bor- 

-handenfein die Schiffahrt ftörender Niffe und Sandbänfe, Untiefen und Strudel, 
die freie Verbindung mit dem Meere, der Neichthum der angrenzenden Gebiete 
und des Hinterlandes an marktwürdigen Erzeugniffen, die Nähe großer, fin den 
Schiffbau geeignetee Waldbeftände und eine Neihe anderer Faktoren prechen 
hierbei mit. Fe wichtiger der Strom für die Eriftenz feiner Anwohner wird, 
je veger fich der Verkehr auf ihm geftaltet und je höher der Werth der an ihn 
grenzenden Grumdftücte fteigt, defto mehr tritt die Sorge für feine Negulirung 
al3 Schiffahrtsrinne und die Sicherung feiner Ufer gegen Ueberfluthungen und 

- Durchbriche in den Vordergrund. Dem entjpricht aber auch die Steigerung der 
Nothwendigkeit die Nechtsfphären derer, die ihn nußen, gegen einander abzu- 

grenzen, feite Normen für den fich auf ihm volßiehenden Verkehr aufzuftellen 
und den UÜferfchug gefeßlich zu vegeln.



— 380 — 

Die Größe der hierdurch erwachjenden Aufgaben legt ihre Durchführung 
in erfter Linie in die Hand des Staates, in zweiter in diejenige großer, zu diejem 
Behufe gebildeter Verbände. Der Staat muß fehon deshalb eingreifen, weil 
num er die widerftreitenden \intereffen der einzelnen Berufsftände gebührend aus- 
zugleichen vermag. Der Kaufmann und der Needer fordern Anderes von dem 
Strome, al3 der Landwirth und der Waffermüller. Zwifchen dem Fijcher, dem 

Schiffer und den Gewerbetreibenden muß eine billige Auseinanderjegung jtatt- 
finden, die einem Jeden den Betrieb feines Berufes und damit die Gewinnung 
feines Unterhalts unter angemefjener Schonung der „Interejjen des Anderen ge- 
währleiftet. Und jelbjt innerhalb diefer Berufsftände macht die Verjchiedenheit 
der ntereffen eine gejegliche Negelung nothwendig. Dem emen Grundjtücs- 
befiger bringt ein Schußdeich die erfehnte Sicherung feines Landes vor Ausrifjen 
und Meberfandungen, den anderen nimmt ev die jährliche Ueberftauung feiner 
Wiefen mit dem befruchtenden Schlid. Der Berfonendampfer und der getreidelte 
Biegelfahn behindern einander in der Fahrt und machen fich das VBorrecht bei der 
Durchfahrt von Brücken und Fährverbindungen ftreitig. Der Anwohner will zu: 
gleich einen ihn vom Strome trennenden Mferdamm und einen bequemen Zugang zum 
Waffer und zu der ihn mit dem gegenüber liegenden Ufer verbindenden Fähre. 

Das allgemeine öffentliche Intereffe zwingt das Privatinterefje, hinter ihm 
zuvichzutveten, und hieraus ergeben fich als unvermeidlich zahlreiche Eingriffe in 

den Bereich des dem Einzelnen zuftehenden Privatrechts. Er darf nicht bauen 

wie er will, ev hat nicht das Necht, feine Hecker eigenmächtig durch Ummwallung 
zu jchügen, die ihm gejeglich als Eigenthümer zuftehende Anlandung bleibt im 
Beige des Staates, bis diefer eS für angezeigt erachtet, fie ihm als ausgebildet 
zu übergeben. Alle diefe DVerhältniffe und. Beziehungen find eimem ftetigen 

Wechjel unterworfen, und dementjprechend wandeln fich auch die maßgebenden 
Nechtsvorfchriften. Zudem erfchliegen die Fortjchritte dev Wiffenichaft und der 
Technik auch auf diefem Gebiete fortdauernd neue Gefichtspunkte. Exit vor 

Kurzem ift dem Staate aus der Erfenntniß, daß die fließende Welle und der 
fich auf ihr volziehende Verkehr Hauptträger von Seuchengefahren find, die um- 
fafjende, fchwierige und Eoftipielige Aufgabe erwachjen, durch geeignete Maß: 
nahmen die Emfchleppung und Verbreitung von Epidemien auf den Strömen 
und durch fie zu hindern, und gerade auf der Weichjel ift diefe Aufgabe gegen- 
über der dringenden Choleragefahr von dem xvuffiichen Often her während der 
Sahre 1892/93 durch Schaffung eines eigenartigen Neberwachungsdienftes und 
einer Neihe hiermit im Zufammenhange ftehender Maßnahmen muftergültig ge- 
(öft worden. Ein weites Feld aber hat fich dem Unternehmungsgeifte der amı 
Strome anfäffigen Bevölkerung dadurch erfchloffen, daß die gewaltige Triebfraft 

-der Gemwäfjer immer mehr in den Dienft der Jnduftrie geftellt und für die ver- 
jchiedenartigften öffentlichen und privaten Zwecke verwendet wird. 

Yücht zu überfehen ift ferner, daß bei den Strömen, welche, wie die 
Weichjel, nicht einem Lande angehören, jondern die Gebiete mehrerer Staaten . 
durchziehen, ein internationaler Verkehr auf dem Strome unausbleiblich ift, deijen 
völferrechtliche Negelung im Wege des Abjchlufjes von Staatsverträgen ver- 
Schiedenften Juhalts erfolgen muß.
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So hat ich hinfichtlich der Ströme, deren Welle immer al3 Gemeingut ge- 

golten hat und deren Nugung jo gut wie feinen Befchränktungen unterworfen war, 

allmählich ein fomplizirtes Nechtsyften gebildet, defjen einheitliche Kodifizirung 
bei den großen, in der Sache Liegenden Schwierigkeiten und der Mannigfaltig- 

feit der Materie bisher nicht hat bewerkitelligt werden können. Auch das Bürger- 
liche Gejegbuch jieht demgemäß von einem Eingehen auf diejelbe ab; das zu 
demfelben erlafjene Einführungsgefeg vom 18. Auguft 1896 bejagt im 

Art. 65. 
„Unberührt bleiben die Landesgefeglichen Vorjchriften, welche dem Waffer- 

vechte angehören, mit Eimfchluß des Mühlenvechts, des Flößrechts und des 

Slößereivechts, jowie der Vorjehriften zur Beförderung der Bewäfjerung und 

Entwäfjerung der Grundftüche und dev Borfchriften über Anlandungen, entjtehende 

Snfeln und verlajjene Flußbetten“, 
ferner im rt. 66. 

„Unberührt bleiben die landesgejeglichen VBorjehriften, welche dem Deich- 
und Sielrecht angehören, und nach Art. 69 bleiben auch die Landesgefeglichen 
Vorschriften über die Fifcherei in Geltung, unbefchadet dev Vorjchrift des $ 958 

Abj. 2 des Bürgerlichen Gefeßbuchs, nach der das Eigenthum hevrenlofer be- 
weglicher Sachen durch die Befignahme nicht erworben wird, wenn die Aneignung 
gejeglich verboten ift oder wenn durch die Beligergreifung das Aneignungsrecht 
eines Anderen verlegt wird." 

Sn dem Maße, in dem die Bedeutjamkeit der großen Ströme und die 

Verpflichtung des Staates zu ihrer Ausgeftaltung und Ueberwachung allgemeine 

Anerkennung fand, mehrten fich begreiflichev Weife die der Stromverwaltung 
zufallenden Aufgaben und Befugniffe. 

Die Erhaltung der Schiffahrtsrinne und der mit ihr in Verbindung ftehen- 
den, für die Schiffahrt umentbehrlichen Anftalten, wie Häfen und Ladepläße, die 
Anlage neuer und die Wiederherftellung bejchädigter Strombauwerfe, die Weber- 
wachung des gejanmten Deichwejens und die Förderung und Beaufjichtigung 
der durch die Lage der Ländereien zum Strome bedingten Meltorationen, die 

Bewirthichaftung des fisfalifchen Grundbefiges und die Ausbildung der eigenen 

und der fraft Gefeges in ftaatliche Obhut genommenen privaten Anlandungen, 

die Negelung der Schiffahrt durch polizeiliche VBorjchriften und die Auffichts- 

führung über deren Junehaltung bejchäftigen dauernd ein zahlveiches, theilweije 

bejonder3 hierfür vorgebildetes Beamten- und Arbeiterperfonal und machen die 
Beichaffung eines großen Apparat3 von Schiffen, Baggern, Eisbrecheın u. f. w. 
nothwendig, für deren Bemannung, Unterbringung, Erhaltung und Erneuerung 
fortdauernd Sorge getragen werden muß. Fir die Wohlfahrt der dauernd und dev 

zeitweilig bejchäftigten Beamten und Arbeiter ift in angemefjener Weije duch 

Einrichtungen der verjchiedenften Art Fürforge zu treffen; allein die Handhabung 
der Unfall und Kranken-Verficherung hinfichtlich einev nach Taufenden bemefjenen 

Zahl von PBerfonen ftellt eine nennenswerthe Arbeitsbelajtung dar. 

Auch auf dem Gebiete der Verwaltung mangelt e8 noch an einer einheit- 

lichen Oxganifation, welche die gefammten Rechte und Pflichten des Staates in 

einer behördlichen Hand vereinigt; beifpielsweije liegt in dev Bearbeitung der
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Steombau- und der Deichfachen durch verfchiedene Behörden ein feinesweg3 er- 
wünfchter Dualismus. Gerade der Umftand, daß die Smtereffen des Publikums 
hinfichtlich der öffentlichen Ströme jo ungemein verfchiedenartig find, läßt e8 als 
ein Gebot der Nothwendigkeit exfcheinen, die behördliche Zuftändigfeit für alle 
mit dem Strome zufammenhängenden und durch ihn bedingten Angelegenheiten 
einer einheitlichen Gefchäftsftelle zu übertragen. im wefentlicher Schritt nad) 

diefer Richtung hin ift Durch die Verbindung der Strombauverwaltungen mit 

den Ober-PBräfidien der betheiligten Provinzen für mehrere der größten Ströme 
bereits erfolgt. 

2. Aeltere Nechtsgeftaltung. 

ALS der Deutjche Ritterorden in der erften Hälfte des dreizehnten Sahr- 
hundert in Preußen Fuß faßte, um fich binmen weniger Jahrzehnte diefes Land 
durch Kriegs- und Friedensarbeit zu eigen zu machen, brachte er wohl eine Neihe 

von Sagungen mit fich, die feine eigenen Verhältniffe nach feftgefügter Negel 
ordneten, aber fein eigenthünliches echt für das von ihm unterworfene Land. 
Er hatte auch weder Gelegenheit noch Anlaß ein folches zu jchaffen. Selbjt 
der deutjchen Nationalität zugehörig, zog ex deutjche Anftedler in das Land und 
vegelte deren DBerhältnifje auf der Grundlage des heimifchen Rechtes. Es 
gejchah Dies zunächt in der Weile, daß die neu gegründeten oder eroberten 
Städte mit einem Stadtrechte bewidmet wurden, das entweder dem Magdeburgi- 
jehen oder dem Lübifchen Nechte nachgebildet war. Durch die Kulmifche Hand- 

fefte (Thorn, den 28. Dezember 1232) fchrieb der Landmeifter Herrmann Balf 
zunächjt der Stadt Kulm das Magdeburgifche Necht als Landesrecht vor. 1251 
geichah das Gleiche für die Stadt Thorn, und durch eine Reihe von Privilegien 

wurde diejes Necht für eine Anzahl von anderen Städten zum Gefeß erhoben. - 
Nur wenige Städte erhielten abweichend Lübifches Necht, jo Elbing, das, 1237 

durch Lübecker gegründet, welche fich um die von den Nittern angelegte Burg 
herum anfiedelten, 1246 Lübecker Necht erlangte. Das Kulmifche Necht galt im 
Ordenslande, voir diefen wenigen Ausnahmen abgefehen, jo allgemein, daß es, 
wenn auch durch den Gerichtsgebrauch vielfach umgeändert, unter dem Namen 
„ver alte Kolm“ als Landesrecht angejehen wurde. Dasjelbe hatte mit dem 
Schlefifchen Landrechte und dem Schwabenjpiegel eine gemeinfame Quelle.) 

Die Eroberung Weltpreußens durch die Polen vief hierin feine Aenderung 
hevvor. Durch Privilegium des Königs Kafimir von 1476 trat das Kulmifche 
Necht innerhalb der drei Balatinate Kulm, Marienburg und Bommerellen fürn 
{ich an die Stelle der etwa hier und da noch üblich gewefenen Nechte. Nur einige 

Seeftädte behielten das Lübifche Necht, wie vordem. Das von dem wejtpreußi- 

jchen Adel auf dem Thornjchen Landtage vom 6. Juli 1599 verfaßte Landrecht, 
welches, von dem polnischen Könige beftätigt, in dem Fahre feiner Emanation 
unter dem Titel „jus terrestre nobilitatis Prussiae“ in lateinischer Sprache ge- 

druckt wurde, enthielt nur auf den Adelsjtand bezügliche Sonderbeitimmungen, 
die ich indefjen immer als Abweichungen von dem Kulmifchen Nechte kenn- 

)v. Kampb, „Sahrbücher” Bd. 26 ©. 257, Bd. 31 ©. 227.
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zeichneten und daher diejes als allgemein geltendes Gejebuch vorausfegten. An 
Thorn galt das jus Culmense emendatum nad) einer auf den damaligen 

Nathhaufe befindlichen Abjchrift, in Danzig das jus Culmense ex ultima re- 
V1S1On®e. 

Das Kulmijche Necht hatte in feiner Beziehung Anfpruch auf Vollftändig- 

feit; e3 jtellte fich lediglich als eine Zufammenftellung derjenigen Nechtsfäte dar, 
welche von dem Nömifchen Nechte abwichen oder dasjelbe ergänzten. Das 

Römische Recht war hiernach) das eigentlich in Weftpreußen geltende Recht.) 
Seine Ergänzung fand dasjelbe in den Städten durch deren als „Willküren“ 

bezeichnete Spezialgefeßgebung, Hinfichtlich deren Zuläffigfeit das jus Culmense 

ex ultima revisione tit. I Cap. II bemerkt: 
„Was in den Städten von einem Nath und denen, fo die Gemeine 

präfentiven, gelobet, gejeget und angeoronet ift, das foll ftets und feit gehalten 
werden, umd wer dawiderhandelt, von dem follen die Nathmannen und fonft 
Niemand anders die Strafe fordern.“ ?) 

Die Städte machten hiervon ausgiebigen Gebrauch. Danzig erließ fchon 1388 
eine Willkür, die e8 in den folgenden Jahrhunderten vielfach umarbeitete und 
ergänzte. 

3. Oft uud Weftprenfifches Brovinzialrecht. 

sn dem zu Großpolen gehörigen Negediftrifte galt bis zum Jahre 1772 
die polnische Gejeßgebung.. Alsbald bei der Befignahme wurde in den drei 

Balatinaten und den Negediftrikt durch das Notififationspatent vom 28. Sep- 

tember 1772 und durch die Negierungs-uftruftion vom 21. September 1773 an 
Stelle der bisher in Geltung gewejenen Gejege das Dftpreußifche Landrecht als 
allgemeines Gejegbuch — wenn auch mit gewifjen Bejchränfungen — eingeführt. 
Dasfelbe beruhte auf einer 1628 durch Levin von Buch vorgenommenen Zus 

jammenftellung des in Oftpreußen geltenden gemeinen und Iofalen Rechtes und 
war 1721 nach einer durch den fpäteren Großfanzler von Eooceji bewirkten Ne- 
vifion al3 Landrecht des Königreiches Preußen publizivt worden. Wenn es auch 

als ein einheitliches Gefeßbuch zu gelten bejtimmt war, jo erwies e8 fich doch 

als jehr Lücenhaft, und für die Materien, über die e3 fich überhaupt nicht aus- 

ließ, blieb das Nömifche Necht nach wie vor entjcheidend. 

Su den Hauptämtern Marienwerder und Nofenberg, welche den damaligen 
Marienwerderichen Kreis bildeten, bisher zu Oftpreußen gehört hatten und exit 

durch Juftizveglement vom 3. Dezember 1781 unter Ausfchluß der Exbhaupt- 
ämter Schönberg und D.-Eylau zu Weftpreußen gejchlagen waren, galt ebenfalls 

das Preußische Landrecht von 1721, jedoch mit den Abänderungen und Zujäßen 
der DOftpreußifchen Negierungs-Inftruftion vom 30. Juli 1774. Dich Publi- 
fationspatent vom 5. Februar 1794 wurde das Allgemeine Landvecht für die 
Preußifchen Staaten in dem damaligen Wejtpreußen eingeführt mit der. Maß- 

gabe, daß das Preußifche Landrecht von 1721 die Stelle des gemeinen Rechts 

2) Leman, „Brovinzialvecht der Provinz Wejtpreußen”. Leipzig 1830. Bd. I ©. 24. 
3) v. Kampb, „Provinzialvechte”, Bd. I ©. 269.
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für alle nach dem 28. September 1772 entjtandenen Nechtsverhältniffe vertreten, 
und daß diejenigen Vorfchriften des Preußischen Landrecht3 von 1721, welche 
duch nach feiner Vublifation ergangene Gejege und Verordnungen abgeändert 

oder näher beftimmt waren, infoweit ihre gejegliche Kraft verlieren follten. 
An Stelle derjelben follten die jpäteren Gejege und Verordnungen gelten, die bis 
zum 28. September 1772 nur für Oftpreußen, nach diefem Zeitpunfte aber aus- 

drücklich für Weftpreußen ergangen waren. Für die ganze Monarchie ergangene 
Gefeße oder Verordnungen, welche die Vorfehriften des Breußifchen Landrechts 
(von 1721) abänderten, jollten vdiefelben derogiven und an Stelle der legteren 
Geltung behalten. Sm Webrigen follten die Vorjchriften des Allgemeinen Land- 
rechts nur zur Geltung kommen, injfomweit fie mit den VBorjchriften des Preußi- 
fchen Landrechts übereinftimmten, infoweit diejes feine für die einzelnen Nechts- 
verhältniffe und Fälle anwendbare Beftimmungen enthielt oder die leteren dunkel 

oder zweifelhaft waren. Im Falle der Abänderung oder näheren Auslegung 
des Allgemeinen LZandrechts durch jpätere Gefege jollen diefe an die Stelle des 
erjteren treten. 

Dagegen war, al3 im Sahre 1793 die zweite Theilung Polens der preußi- 
schen Krone außer dem größten Theile von Großpolen und dem Bezirke Gzen- 
ftochau der zu Kleinpolen. gehörigen Woiwodichaft Krafau auch die Städte 
Danzig und Thorn mit ihren Gebieten zugebracht hatte, diejen Städten durch 
Patent vom 2. Juni 1793 die Beibehaltung ihrer ftatutarifchen Rechte zuge- 
fichert worden. 

Unter dem 4. Auguft 1801 und dem 6. März; 1802 wurde das fodifizirte 
Dftpreußifche Provinzialrecht publizixt, defjen Gefeßesfraft auch auf den jeit 
1782 zu Weftpreußen gefchlagenen landräthlichen Kreis Marienwerder ausge: 
dehnt wurde. 

Der Friede zu Tilfit beließ dem Preußischen Staate im Jahre 1807 nur 

einen fleinen Theil des Palatinats Kulm (Feitung und Stadt Graudenz mit 
ihren theilweife bejtrittenen Gebieten), das Balatinat Mlarienburg und den 
größten Theil des PBalatinats Bonmerellen, einen Heinen Theil des Negediftrikts 
(die heutigen Kreife Flatow und D.-Krone und einen Theil. der Herrjchaft 
Ftlehne), den damaligen Kreis Marienwerder und die inzwifchen zu Wejtpreußen 
gefchlagenen Erbhauptämter Schönberg und D.-Eylau, jowie einen Theil des 
Danziger Stadtgebietes. 

Die Freiheitsfriege ftellten den alten Zuftand nur theilweife wieder her. 
1814 fehrte der zum Freiftaat Danzig gehörige Theil des alten Danziger Ge- 
bietes, in dem inzwischen die früheren ftatutarifchen Gefege zu Staatsgefegen 

erhoben und — zumeift als jubjtdiär geltendes Necht — der Code Napoldon 
eingeführt war, in den preußifchen Staatsverband zurück. Seit dem Sahre 
1814 trat an Stelle des Code das Allgemeine Landrecht, im Uebrigen 
verblieb e3 bei den beftehenden Nechtsverhältniffen. Der preußifchen Monarchie 
wurde weiter der an den Freiitaat Danzig feiner Zeit abgetretene Theil 
de3 Balatinats Bommerellen (da3 neue Danziger Gebiet) zugefchlagen. Hier 
war das Wreußifche Landrecht von 1721 in Geltung belajjen worden 
und mu als Hülfsvecht der Code Napoleon eingeführt, der auch bier
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durch) das Allgemeine Landrecht erjeßt winde. Dur) den Vertrag vom 
3. Mat 1815 erhielt fodann Preußen den Kulm — Michelaufchen Kreis zurüc, 
der durch eimen jenfeits der Weichjel belegenen Landftrich vergrößert wurde. 

Hier hatte der Code Napoleon die früheren PBrovinzialgefege exjegt. Das 

Patent vom 9. November 1816 beließ e8 bei der Abjchaffung diefer Provinzial- 

vechte; an Stelle des Code trat als Landesgejegbuch das Allgemeine Landrecht. 

Derjelbe Vorgang vollzog fich hinfichtlich des Negediftritts. Durch Patent vom 
19. April 1844 (6. ©. ©. 103) wurde fodann das nach Anhörung dev Bro- 

vinzialftände des Königreichs Preußen und auf Grumd des von einer Konmifjton 
des Staatsraths abgegebenen Gutachtens vedigirte „Wrovinzialvecht für Weit- 

preußen“ publizivt, das nach) S Lund 2 a. a. D. Gejeßeskraft in denjenigen zur 

Zeit jeines Erlaffes zu der Provinz Preußen gehörigen Landestheilen haben 

follte, die im Jahre 1806 zu Weftpreußen gerechnet waren, mit Ausnahme der 

zu dem früheren Marienwerderchen landräthlichen Kreife gehörigen Landestheile 

und der Stadt Danzig und ihres Gebietes, wie jolches im Jahre 1783 mit der 
Monarchie vereinigt worden war. Nach S 3 trat diejes Provinzialvecht mit 
dem 1. Juli 1844 an die Stelle des PBreußifchen Landrechts von 1721 und der 
übrigen das Privatrecht betreffenden Brovinzialgejege, Gewohnheiten und Ob- 
jewvanzen, auf welche von num an nicht mehr zurückgegriffen werden follte. 

Durch das Geje, betreffend die Emführung des Weltpreußifchen Provinzial- 
vecht3 in der Stadt Danzig und deren Gebiet, vom 16. Februar 1857 exhielt 
das MWeftpreußifche Provinzialvecht vom 1. Oftober 1857 ab auch für die Stadt 

Danzig und deren Gebiet, joweit dasjelbe im Jahre 1793 mit der preußischen 

Monarchie vereinigt war, Geltung; alle bisher in diejen Theile der Monarchie 
gültig gewefenen, das Privatrecht betreffenden PBrovinztalgefege, Statuten, Ge- 
wohnheiten und Obfervanzen wurden aufgehoben und mur die Gewohnheiten in 
Kraft belafjen, auf welche in den allgemeinen Landesgefegen, in dem (Weit 
preußifchen) Brovinzialvechte und in den Gejege vom 16. Februar 1857 jelbjt 
Bezug genommen ift. (Vergl. im Uebrigen hinfichtlich der feit dem 1. Juli 1844 

in Weftpreußen maßgebenden Brovinzialvechte von Holgendorff „Enzyklopädie der 

Nechtswiffenichaft" Th. I, Leipzig 1873, ©. 1065/7.) Don den Betinmmmgen 
des Oftpreußifchen Provinzialvechts fommen hier die Zufäge 16 und 17 zu den 

SS 244 ımd 546 Th. II Tit. 9 des Allgemeinen Landrechts, von denen des Weit 
preußischen Provinzialvechts die SS 3, 4, 5, 68--72 in Frage. 

4. Schlefifches Provinzialreht. 

Das Schlefische Provinzialvecht zerfällt in 

a) das allgemeine Schlefifche Provinzialvecht, welches diejenigen privat- 

vechtlichen Aechtsnormen enthält, die, ohne allgemeine Landesgejege zu jein, im 

Herzogtum Schleftien und der Grafichaft Glas mit Einjchluß der Landestheile 

gelten, die, früher zum Herzogthum Schlefien gehörig, in der Folge mit anderen 

Provinzen vereinigt find, 

b) das bejondere Schleftiche Partikularrecht, welches diejenigen privat 

vechtlichen Nechtsnormen enthält, die, von allgemeinen Provinzialvechte abweichend, 
25
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in den einzelnen Fürftenthümern und Standesherrfchaften für alle Verfonen und 
Sachen oder für einzelne gejeßlich al3 bejondere Gattungen anerfannte Klaffen 

von PBerjonen und Sachen Geltung befigen, 
c) die nur in einzelnen Theilen eines Fürftentbums vder einer Standes- 

herrfchaft gültigen Lofalrechte, die fich jedoch nur auf das Erbrecht beziehen. 

Die zu a) und b) aufgeführten Nechtsnormen find auf Grund von Be- 
vathungen mit den Deputirten der Stände 1841 al3 revidirter Entwurf gedruckt. 
Aus den 174 Paragraphen umfafjenden PBrovinzialvecht a) find hier hervor- 

zuheben: S 6, nach welchem der Eigenthümer bejtehender Brunnen dieje ohne 
Erxlaubniß der Bolizeibehörde nicht eingehen Tafjen darf, $ 71, welcher feitiegt, 
daß vermöge des Auenrechtes, joweit nicht Ortsgewohnheiten oder befondere 

Gejege ein Anderes bejtimmen, alle in der Feldmark befindlichen Privatflüffe 
und Bäche im Eigenthum der Gutsherrjchaft ftehen, und $ 82, welcher gegen 
den Klaren Inhalt der von den vormaligen Schlefifchen Etatsminiftern bejtätigten 
und vollzogenen Urbarien (Lagerbücher) eine Klage nur info weit zuläßt, als eine 

auf der neueren Gejeßgebung beruhende Veränderung der Verhältniffe nac)- 
weisbar ift. ar 

Die 359 Paragraphen des Schlefischen PBartifularrechts b) betreffen 

größtentheils die dem Gebiete der ehelichen Gütergemeinfchaft und des Erbrechts - 
angehörigen Materien. Hier verdient nur 5 206 Erwähnung, inhaltlich defjen 
im Fürftentfum Dels jeder Angrenzende Bäche, Gräben und PBrivatflüffe zu 
feinem Gebrauche ableiten fann, fie aber demnächjt wiederum in den alten Lauf 
zurücführen muß. 

An öffentlich rechtlichen Gejegen und Verordnungen find für Schleften 
hervorzuheben das „Edikt, wie e8 mit Räumung der Flüffe, Bäche, Gräben, 
auch Anlegung der Wafjerleitungen und Borfluth in Schlefien und der Graf- 
fehaft Glag gehalten werden joll”, vom 20. Dezember 1746 (Vieberding- Frank, 
„Gejege, betreffend Wafferrecht und Wafjerpolizei im PBreußifchen Staate”, 
Breslau 1888, , ©. 35 flg.), die „Ufer, Ward: und Hegungs-Ordnung vom 

12. September 1763 (Korn, „Schlefifche Edikten- Sammlung“, Bd. 7, ©. 40), 

das „Vorfluths-Edift“ vom 6. Juli 1773 (Xette und v. Rönne, „Landesfultur- 

gejeßgebung des „Preußifchen Staates", ©. 570/9) und die „Mühlenoronung 
für das Souveräne Herzugthum Schlejten und die Grafichaft Glag“ vom 
28. Auguft 1777 (Nieberding-Frank a. a. D. ©. 38). Die neuere Gejeggebung 
hat diefe. Verordnungen im Wefentlichen ihrer Gattung entfleidet; die Grund- 
lage des Wafjerrechts bildet auch für Schlejien das Allgemeine Landrecht und 
die mit dem VBorfluth-Edift vom 15. November 1811 beginnende Neuregelung 
der Wafjernugung. 

5. Brenfifche Gefeßgebung jeit Aufrafttreten des Allgemeinen Landredhts. 

Das preußifche Allgemeine Landrecht bietet die allgemeinen, für 
das Meichjelgebiet maßgebenden Grundlagen des Wafjerrechts, deren pro- 
vinzialrechtliche Aenderungen bei der Behandlung der einzelnen Materien Erx- 
wähnung finden werden, in den SS 96—117 Tit. 8 Th. I (von Einjchräntung
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des Eigenthums bei Gräben und Wafferleitungen und in Anfehung der Vor- 
fluth), den SS 38—87 Tit. 15 Th. II (von Strömen, Häfen und Meeresufern) 
und den SS 229 —246 Tit. 15 Th. II (von der Mühlengerechtigkeit). Ein Theil 
der in diejen Paragraphen enthaltenen Beftinnmungen ift durch die fpätere Ge- 
jeggebung, inSsbefondere durch das Vorfluthsedift vom 15. November 1811 und 
das Gejeß über die Benugung der Privatflüffe vom 28. Februar 1843 außer 

Geltung gejeßt, bezw. abgeändert und ergänzt worden, während das jchon von 
Alters her auf der Grimdlage genofjenfchaftlicher Vereinigungen erwachjene und 
durcch mehr oder weniger lokale jtatutarifche Anordnungen geregelte Deichwefen 
ducch das Gejet über das Deichwejen vom 28. Januar 1848 feine ge jrliele 
Ausgeitaltung erfahren hat. 

Die älteren preußifchen Borfluthedifte waren bereits durch das von 

Sriedrich den Großen erlafjene „Edikt wegen zu verjchaffender Vorfluth und 

Räumung der Gräben und Bäche“ vom 6. Juli 1773 aufgehoben, an dejjen 
Stelle die Beftimmungen des Allgemeinen Landrechts nach einem Nejkripte des 
General-Direftoriums von 13. Januar 1795 getreten waren. Das Edikt wegen 

der Miühlen-Gerechtigkeit und Aufhebung des Mühlenzwangs, de3 Bier- und 
Branntweinzwangs in der ganzen Monarchie vom 28. Oftober 1810 (&. ©. 
©. 95) hob den Miühlenzwang und das mit dem Belige einer Mühle verbundene 
Necht, Andere zu zwingen, ihren Bedarf bei diefer Mühle mahlen und jchroten 
zu lafjen, auf, gab eimem jeden zu Bauanlagen auf einem Grumdjtüce gejeglich 
Berechtigten auch das Necht, auf diefem Grundftüce Wafjermühlen anzulegen, 
machte diefe Anlage aber von einer erjt nach vorausgegangener öffentlicher DBe- 
fanntmachung des Unternehmens zu ertheilenden polizeilichen Genehmigung ab- 
hängig. Das Edikt zur Beförderung der Landeskultur vom 14. September 1811 
(8. ©. ©. 300) verwies im $ 24 auf eine befondere Verordnung hinfichtlich der 

Beitimmungen wegen der Vorfluth, Ent: und Bewäfferungen und Entfernung 
der hierbei entgegenftehenden Hinderniffe. Die in Bezug genommene Verordnung 
it unterm 15. November 1811 als Gefjeg wegen des Wafjerftaues bei Mühlen 
und Berichaffung von Vorfluth (G. ©. ©. 352) ergangen. Dasfelbe vegelte in- 

defjen nur die Vorfluth und die Entwäfjerungen, die in Ausficht gejtellte Zujage 
binfichtlich der gefeßlichen Ntegelung der Bewäfjerungsverhältniffe erfüllte evit 
das Gefet über die Benugung der Privatflüffe vom 28. Februar 1843 (6. © 

©. 41). 
Das erjterwähnte Edikt vom 15. November 1811 (fogen. Borfluthsedikt) 

behandelt in den SS 1—9 die Regelung des Wafjerjtandes bei Staumwerten durch 
Sesung eines Merkpfahls, in $ 10 die Räumung der Gräben und af erabzüge 
und in den SS 11-34 die Verfchaffung der Vorfluth. 

Das Gefeh vom 28. Februar 1843 läßt fich in den SS 1—12 über die 

Benugung der Privatflüffe überhaupt aus, beftimmt jodann in den SS 13—55 

des Näheren über die Nechte der Uferbefiger und enthält in den SS 56—59 

Vorjehriften über die Genoffenjchaften zu Bewäfjerungsanlagen. Ergebniß lang. 

jähriger gejeßgeberifcher Vorarbeiten für einen das ganze Wafjerrecht umfajjenden, 

in diefem Umfange nicht zum Gefeg gewordenen Entwurf, läßt es den nach) All 

gemeinem Landrecht, gemeinem und. Franzöfifchem echte ftveitigen Begriff des 

25*



— 388 0 — 

Privatfluffes dem öffentlichen gegenüber undefinirt, jo daß exit die Praxis jeinen 
thatfächlichen Geltungsbereich feitzujtellen hatte. Sem Abjehnitt III bietet die 
befonder3 wichtige rechtliche Grundlage für die zwangsmweife Bildung von Ge- 
nofjenfchaften „zur Benußung des Wafjers, deren Vortheile einer ganzen Gegend 

zu Gute kommen“ und „mir durch) ein gemeinfames Wirken zu Stande zu 

bringen und fortzuführen find“, im Wege der landesgefeßlichen Berordnung. 

Die Beitimmungen diejes Abjchnitts, defjen Anwendbarkeit auf Bewäfje- 

rungsanlagen bejchränft war, wurde durch Art. 2 des Gef. vom 11. Mai 1853 

(6. ©. ©. 182) auch auf Genofjenfchaften zu Entwäfjerungsanlagen erftreckt, 

jedoch mit der Maßgabe, daß Genofjenjchaften für Drainageanlagen nur bei frei- 
williger Zuftimmung aller Betheiligten gebildet werden jollten. 

Das Ausschluß: und Bräklufionsverfahren vegelte das Gejeß vom 23. Ja- 

nuar 1846 (G. ©. ©. 26) nach dem Borbilde der S5 19—22 des Gejeges vom 
28. Februar 1843. Durch Gejeg vom 11. Mai 1853 (©. ©. ©. 182) wurden 

die Beftimmungen der Borfluthsgefege auch auf unterivdifche Wafferleitungen 
übertragen. 

Eine Neuordnung des Deichwejens wurde durch das Gejeß über das Deich- 
wejen vom 28. Januar 1848 (G. ©. ©. 54) herbeigeführt, das nach den Motiven 

in Abjehnitt 1 SS 1—10 „die landespolizeiliche Meberwachung der vorhandenen, 
von Einzelnen oder von Fleinen Sozietäten angelegten PBrivatdeiche zum Zweck 

ihrer KRonfervation im Snterefje der Landeskultur” und „„daß mit diefen Privat: 
deichen feine, anderen benachbarten Grundbejigern jchädliche Veränderung vor- 
genommen werde”" regelt, in Abfchnitt II SS 11—23 „die gefegliche Anerken- 

nung eines Nechtsprinzip einer zwangsweife zu vealifivenden genofjenichaftlichen 

- Verpflichtung aller beim Schußge gegen Ueberfluthungen, wie bei der Melioration 
der Grundftüce durch Abhaltung des Stromwafjers auf gleiche Weife inter-. 
eflirten Niederungsbefiger theils zur gemeinfanen Anlage neuer Deiche, theils 
zur gemeinfamen Unterhaltung und Erweiterung vorhandener Deiche” zum Gegen- 
ftande hat und im Abfchnitt III SS 24—28 gemeinfane Beltimmungen für Deiche 
innerhalb und außerhalb eines Deichverbandes aufftellt. Es bejtimmt im SS 23, 
daß die bei jeiner Publikation vorhandenen Deichordnungen und Statuten zwar 
in Kraft bleiben, daß jedoch diejenigen, bei denen dies erforderlich exjcheint, 
einer Revifion unterworfen werden jollen. Die Aenderung und Aufhebung be- 
ftehender Statute foll nur mit landesherrlicher Genehmigung erfolgen dürfen. 
Aufgehoben werden in $ 28 nur die von dem Gefege abweichenden Beftim- 
mungen der allgemeinen Landesgejege oder der für einzelne Landestheile be- 

jtehenden Verordnungen. AS folche aufgehobenen Bejtimmungen der erjten 

Kategorie werden die SS 63—65 Tit. 15 Th. II Allg. 2. R. befonders namhaft 
gemacht. 

Nah dem $ 23 a. a. D. blieben für das Weichjelgebiet die zahlreichen 
Deichordnungen beftehen, welche fich dort für die vielfach jchon mit ihren An: 
fängen in die Oxdenszeit zuräckveichenden Deich- und Schlictverbände auf Grund 
einer Jahrhunderte umfaffenden Entwicklung eigenartig ausgejtaltet hatten. Zur 
Bejeitigung mit dev Neuzeit unvereinbarer Verhältniffe aber bot auf der Grund- 

lage der durch denjelben $ 23 gebotenen Möglichkeit insbefondere der Allerhöchite 
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Erlaß vom 14. November 1853 (G. ©. ©. 935) eine Handhabe, der behufs Ver- 
meldung von Wiederholungen und Erleichterung der Abfaffung und Prüfung 
neuer Deichjtatute in einer Anlage eine Zufammenftellung der „allgemeinen Be- 
ftimmumngen für künftig zu erlafjende Deichftatute” mittheilte und die Anordnung 

traf, daß auf diefe in den Statuten fünftighin nur Bezug zu nehmen fei. 
Eine neue erweiterte Grundlage erhielt die Genofjenjchaftsbildung dircch 

das Gejeb, betreffend die Bildung von Wafjergenofjenfchaften, vom 1. April 1879 

(6. ©. ©. 297), welches im $ 1 al3 in jeinen Geltungsbereich fallend die Bil- 

dung von Genofjenjchaften bezeichnet, welche die Benugung oder Unterhaltung 

von Gewäjjern, die Ent und Bewäfjerung von Grundftücen, den Schuß der 

Ufer, die Anlegung, Benußgung und Unterhaltung von Wafferläufen oder Sammel- 
beiten, ferner die Heritellung und Verbefjerung von Waflerftraßen (Flößereien) 
und von anderen Schiffahrtsanlagen bezwecken. Dasjelbe enthält in den SS 11 

bis 44 Borjehriften über die Bildung und die Rechtsverhältniffe der dem Privat: 

flußgefeße vom 28. Februar 1843 noch unbekannten, freien Genoffenfchaften, die 
zu ihrer Begründung der Genehmigung des Staates nicht bedürfen und feiner 

Aufjicht nicht unterworfen find und ftellt jodann in den SS 45—88 die für die 

Berhältniffe der öffentlichen Genofjenjchaften maßgebenden Grundfäge auf. Su 

den SS 65—70 finden fich befondere Betinmumngen für die Genofjenfchaften zur 

Ent» und Bewäfjerung von Grundftücen für HZwede der Landesfultur. Die 
SS 89 und 90 regeln die Anwendung des Gefeßes auf die bereitS vor feinem 

Ssnerafttreten errichteten Genofjenfchaften, welche al3 öffentliche angejehen und 

behandelt werden. 

Das Gefeb, betreffend die Errichtung von Landeskfultur-Ntentenbanten, vom 
13. Mat 1879 (©. ©. ©. 367), daS der durch das Gejeß vom 1. April 1879 

gebotenen neuen Anregung zuc Bildung waffergenoffenfchaftlicher Vereinigungen 
einen finanziellen Nückhalt zu bieten bejtimmt und geeignet ift, hat bisher nur 

vereinzelt zur Errichtung der darin in Ausficht genommenen Sujtitute geführt. 

Die Verhältniffe der Fijcherei find durch das Fifchereigefeg für den 

Preußifchen Staat vom 30. Mai 1874 (G. ©. ©. 197), das für die Küften- 

und Binmenfchiffahrt maßgebend und durch das Gejeg vom 30. März 1880 
(6. ©. ©. 228) in einigen Bunften abgeändert bezw. ergänzt worden tjt, geovönet. 
Teen befonderen Verhältniffen der den einzelnen Landestheilen der Monarchie 
angehörigen Gewäffer ift durch den Erlaß von Ausführungsverordnungen für die 
einzelnen Provinzen Nechnung getragen (für Weltpreußen vom 8. Auguft 1887 

6.©. 6348, für PVofen vom 12. Mai 1888 ©. ©. ©. 105, für Schleften vont 
8. YAuguft 1887 6. ©. ©. 406). 

Bon befonderer Wichtigkeit für die Negulivung und Uferbefejtigung der 
preußijchen Ströme ift das Gefeg, betreffend die Befugnifje der Steombau- 
verwaltung gegenüber den Uferbefigern an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 
1883 (6. ©. ©. 333), defjen Beltimmungen an anderer Stelle zur Darftellung 
gelangen werden. 

Die Zuftändigkeit dev Behörden auf den Gebieten der Wafjer-, Deich- und 
Fifcherei- Polizei hat durch die Titel XII (Wafferpolizei), XIII (Deichangelegen- 
heiten), XIV (Fifchereipolizei) des Gejeges über die Zuftändigfeit der Verwal-
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tungs- und Berwaltungsgerichtsbehörden vom 1. Auguft 1883 (©. ©. ©. 237), 
in Berbindung mit dem Gejege über die allgemeine Landesverwaltung vom 

30. Juli 1883 (©. ©. ©. 195), eine umfafjende Neuregelung erfahren. 
Der Neichsgejeggebung ift auf dem Gebiete des Wafjerrechts und der mit 

diefem in Verbindung ftehenden Materien verfaffungsmäßig nach den verfchiedenften 
Seiten hin ein weiter Spielraum eröffnet. Die DVerfaffungsurkunde fir das 
Deutfche Neich vom 16. April 1871 (B. ©. ©. ©. 63) bezeichnet al3 der Beauf- 

fichtigung jeitens des Reich und der Gejeßgebung desjelben unterliegend in 
Art. 4 unter Nr. 9 den Flößerei- und Schiffahrtsbetrieb auf den mehreren 

Staaten gemeinfamen Wafjeritraßen und den Zuftand der Ießteren, fowie die 

Fluß und fonitigen Wajjerzölle. Ste unterftellt derfelben weiter unter Nr. 13 
die gemeinjante Gejeßgebung über das gefammte bürgerliche Recht. S 54 a. a. O. 
gejtattet die Erhebung von Abgaben auf fchiffbaren Wafjeritragen von Schiffen 
und FZlößen nur für die Benugung bejonderer zur Grleichterung des Verkehrs 
bejtinnmter Anftalten, und fehreibt vor, daß diefe Abgaben, jowie die Abgaben 

für die Befahrung folcher fünftlichen Wafferitraßen, welche Staatseigenthum find, 

die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herftellung der Anftalten und Anlagen 
erforderlichen Laiten nicht überfteigen dürfen. 

Aus dem Reichsitrafgejeßbuche vom 15. Mai 1871 (R. ©. Bl. ©. 127 flg.) 
find als hier in Frage fommend die SS 312—314 und 321-323, 325, 326 
hervorzuheben, durch welche die Herbeiführung einer mit gemeiner Gefahr ver- 
bundenen Ueberfchwemmung, jowie die vorfäßliche Herbeiführung von Gefahr 
für das Leben und die Gejundheit Anderer durch die vorjäßliche Zeritörung oder 

Beichädigung von Wafferleitungen, Schleufen, Wehren, Deichen und Dämmen oder 
anderer Wafjerbauten oder Brücken und Fähren, jowie durch die Störung des 

Fahrwaffers in jchiffbaren Strömen, Flüffen oder Kanälen, und weiter eine Reihe 
von Handlungen und Unterlaffungen, die fich auf die Befeitigung, pflichtwidrige 
Nichtaufftellung oder VBerfälichung von Schiffahrtszeichen und die vorfäßlich be 
wirkte Stvandung von Schiffen beziehen, unter Strafe gejtellt find. 

Erwähnt ‘fer hier jchließlich noch die von dem Minifter für Handel und 

Gewerbe erlajjene Bolizeiverordnung, betreffend die Ausübung der Schiffahrt 
wıd Flößerei auf der Weichjel und Nogat, fowie auf den jchiffbaren Theilen 

inrer Nebenflüffe vom 7. Mat 1895, welche für die Schiffahrt und Flößerei auf 
den gejanmten unter ihre Hervichaft fallenden Stvomftreefen ein einheitliches und 

die bisherigen Lücken ergänzendes Bolizeivecht gejchaffen und dasjelbe, fo weit 

e3 bisher in einer Anzahl von Polizeiverordnungen zerftreut enthalten war, in 
einer zufammenhängenden Kodififation vereinigt hat.



2. Abtheilung. 3. Kapitel. 

Das Waller nnd feine Beftandtheile. 

1. ©effentlihe und private Gemäller. 

1. Borausfesungen der Oeffentlichfeit. 

Das Römifche Necht geht davon aus, daß hinfichtlich dev Binnengewäffer 

zwifchen der fließenden Welle als folcher und der Gefammtheit des Gewäljers 

zu unterjcheiden tft. Sene tft nicht faßbar und fan daher nicht Gegenftand 
einer Privatberechtigung fein, während die Entftehung privater Nechte an diefer 

nicht ausgefchlofjen ijt. Amdererjeits trägt das Nömifche Necht der Thatjache 

Rechnung, daß die größeren Gewäffer von der Natur dazu bejtimmt find, nach 
verjchiedenen Nichtungen hin den Bedürfniffen der Allgemeinheit zu dienen. &3 
gelangt jo zu einer Unterfcheivung zwifchen öffentlichen (d. h. dem gemeinen Ge- 

brauche unterworfenen) und nicht öffentlichen Gewäfjern, giebt aber feine ftreng 

begrenzte Definition dev erjteren, fondern führt nur Kriterien für ihre Geartung 
an, wie die Größe, die Auffafjung der Ummohner, die Beftändigfeit des Laufes.!) 
Auch die allgemeinen nterefjen am öffentlichen Fluß, die heut ftrafrechtlichen 

und polizeilichen Schuß genießen, waren vielfach durch privatrechtliche Klagen 
gefichert.?) Die älteren deutjchen Nechtsbücher enthalten ebenfalls feine bejtinmte 
Borjehrift über die Borausjegungen, unter denen ein Fluß als öffentlicher zu 
betrachten und zu behandeln ift. 

Braris und Gefeßgebung gehen gegenwärtig im MWefentlichen davon aus, 

daß zu den öffentlichen, dem gemeinen Gebrauche dienenden Sachen alle Flüfje 

zu rechnen find, auf denen ihrer natürlichen Bejchaffenheit nach Schiffahrt und 
Flößerei ausgeübt werden fann, ohne Nückjicht darauf, ob fich diefe Ausübung 

thatfächlich vollzieht. Die Frage, ob und inwieweit nicht jehiffbare, aber be- 
ftändig fließende Gewäfjer der privaten Einwirkung entzogen und nach einzelnen 

Nichtungen hin der polizeilichen Aufficht des Staates unterjtellt find, hat ihre 

Beantwortung in dem öffentlichen Necht zu finden. 

»0.1.$1. Dig. de flum. 43. 12: flumen a rivo magnitudine diseernendum 

est aut existimatione eircumcolentium. 

C.1. $3. Fluminum quaedam publica sunt, quaedam non. Publicum flumen 

Cassius definit, quod perenne sit. 

>, Windfcheid, „Lehrbuch des Pandektenrechts". Düfjeldorf 1870. Bd II ©. 706/58.



Das Allgemeine Landrecht jcheidet zunächft aus dem Kreife der öffentlichen 

die ftehenden Gewäffer aus, welche entweder jelbitändig vder als Bejtandtheil 
angrenzender Grundftüce im Eigenthum des Grundbefigers jtehen. Das Eigen- 
thumsvecht umfaßt bier neben dem Bett des Sees oder Teiches auch das in 
demjelben vorhandene Wafjer und Alles, was fich in demfelben befindet. (SS 176, 
177 Tit. 9 Th. I Allg. Landr.) Weiter ftellt das Allg. Landrecht in den SS 21 

Tit. 14 Th. Il und 38 Tit. 15 Th. II als grundlegende Nechtsjäge für die 
öffentlichen Ströne die Beitimmungen auf, daß die von Natur fchiffbaren Ströme 
ein gemeines Eigenthun des Staates find, und daß ihre Nußungen zu den Ne- 
galien des Staates gehören. Entjcheidendes Kennzeichen für die Deffentlichkeit 
eines Flufjes 1jt hiernach feine natürliche Schiffbarkeit, alfo die natürliche Taug- 
lichkeit des Flufjes, dem Schiffahrtsverfehre zu dienen, ohne Nückficht darauf, ob 
die Schiffahrt auf dem Fluffe thatfächlich ausgeübt wird vder nicht.) ES liegt 
auf der Hand, daß nicht jede Art der Schiffahrt genügt, um die Deffentlichkeit 

eines Fluffes zu begründen. Das Befahren mit Kleinen Kähnen und Vtachen 

bedingt diejelbe noch nicht, es muß vielmehr eine dem Verfehre dienende, alfo mit 
dem Transport von Berfonen oder Sachen befaßte Schiffahrt möglich fein und 

der Nachweis dafür, daß der Fluß als Wafferitraße benußt werden kann, durch 

Anführung thatfächlicher Fälle erbracht werden, in denen eine folche Schiffahrts- 

übung ftattgefunden hat. 
AS nicht öffentlich ift ein Fluß auch dann zu betrachten, wenn derjelbe 

zwar regelmäßig ‘die für den Verkehr erforderliche Wafjermenge führt, indejjen 

natürliche Hinderniffe, wie vorfpringende Felien, Wafferfälle, Untiefen die Schiff- 
fahrt ausschließen. Künftlich gefchaffene Hindernifje, wie Stauanlagen und 
Brücken, kommen dagegen nicht in Betracht, wenn der Fluß von Natur jchiffbar 
it. Der Mangel an Anlagen, welche die Schiffahrt zu fördern und zu exleich- 
tevn Dejtinmt umd geeignet find, wie beifpielsweife das Nichtvorhandenfein 
de8 Leinpfades oder das Fehlen von Häfen und Landimgsplägen, fallen 
noch weniger ins Gewict.‘) Die Schiffbarfeit einer Theilftreefe macht 

noch nicht den ganzen Stromlauf zu einem öffentlichen, andererjeit3 Fünnen 

größere Theilitreefen eines Stromes die Eigenfchaft der öffentlichen Gemwäjfer 

auch dann bejigen, wenn die oberhalb oder unterhalb belegenen Flußtheile nicht 
von Natur fcehiffbar find. Die Entjceheidung über die Schiffbarkeit ift nicht da- 

durch bedingt, daß von der Benußung der fraglichen Flußftrede fir Schiffahrts- 
zwecke ftetS Gebrauch gemacht ift; ebenfowenig durch die Bauart, die Größen- 

X11 ©. 243 fg.; vom 26. Septbr. 1889 XVII ©. 225 fg.; vom 18. März 1895 XXVII 
©. 285 fg. 

+) Entf. des D. 3. G. vom 18. März 1895 XXVIII ©. 285 fg. 
?) Plenarbefchl. des vormaligen Ober-Trib. vom 3. Juni 1867, veröffentlicht in 

den Entfcheid. Bd. 57 ©. 474, BD. 58 ©. I. — Erl. der Minifter f. Handel und der 
landıv. Angel. vom 28. Febr. 186), Min-BL f. d. i. ®. 1861 ©. 72. — Entfcheid. des 
Ober-Trib. vom 19. April 1877 Bd. 70 ©. 136. — Entfcheid. des DO. . ©. vom 30. Jan. 

1886 XIII ©. 62, vom 26. Septbr. 1859 XVIII ©. 25 flg. und vom 18. März 1895 

XXVII ©. 285 flg.


